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Anordnung
über die effektive Nutzung der Hänge und Täler 

in unwettergefährdeten Gebieten 
in Mittelgebirgs- und Hügellandschaften

, vom 15. März 1983

In Durchführung des § 11 des Landeskulturgesetzes vom 
14. Mai 1970 (GBl. I Nr. 12 S. 67) und des § 4 der Bodennut
zungsverordnung vom 26. Februar 1981 (GBl. I Nr. 10 S. 105) 
wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zen
tralen Staatsorgane folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung gilt für
a) örtliche Räte,
b) volkseigene Kombinate, Kombinatsbetriebe, wirtschafts

leitende Organe, volkseigene Betriebe, sozialistische 
Genossenschaften und ihre kooperativen Einrichtungen 
sowie andere Betriebe und Einrichtungen als Rechtsträ
ger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken,

c) sonstige Rechtsträger, Eigentümer und Nutzer von 
Grundstücken.

(2) Diese Anordnung regelt die Aufgaben, Rechte und 
Pflichten der örtlichen Räte und der im Abs. 1 genannten 
Rechtsträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken bei 
der effektiven Nutzung der Hänge und Täler in unwetterge
fährdeten Gebieten, in denen zur Abwendung von Unwetter
gefahren durch Starkniederschläge besondere landschaftsge
stalterische und bauliche Maßnahmen zum Schutz der

bewirtschafteten Bodenflächen, von Gebäuden und Anlagen 
erforderlich sind.

§ 2

Begriffsbestimmung
Unwettergefährdete Gebiete im Sinne dieser Anordnung 

sind Hänge und Täler in Mittelgebirgs- und Hügellandschaf
ten, in denen bei Starkniederschlägen oder bei Schnee
schmelze in kurzer Zeit starke oberirdische Abflüsse eintreten 
können, die zu Schäden am sozialistischen Eigentum und zu 
volkswirtschaftlichen Verlusten sowie zu Schäden am persön
lichen Eigentum der Bürger (im folgenden Unwetterschäden 
genannt) führen.

§3
Aufgaben der örtlichen Räte

(1) Die Räte der Bezirke haben gemeinsam mit den Dienst
stellen des Meteorologischen Dienstes der DDR und den 
Wasserwirtschaftsdirektionen die unwettergefährdeten Ge
biete zu ermitteln und Festlegungen über deren territoriale 
Abgrenzung zu treffen. Die unwettergefährdeten Gebiete sind 
im Planungskataster bei den Bezirksplankommissionen aus
zuweisen.

(2) Durch die Räte der Bezirke sind für die unwettergefähr- 
deten Gebiete Gefahrenanalysen anzufertigen, auf deren 
Grundlage vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von 
Unwetterschäden bei der Bewirtschaftung der Bodenflächen 
sowie der Errichtung und Nutzung von Gebäuden und An
lagen in diesen Gebieten festzulegen und durchzuführen 
sind.

(3) Die Räte der Kreise, Städte und Gemeinden haben zu 
sichern, daß die Ausarbeitung von Generalbebauungsplänen,
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